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(2) Die beiter der Betriebe und Vor
stände der Genossenschatten sind ver
pflichtet, über Anzeichen einer kriminel
len Gefährdung gemäß § 2 bei Beschäftig
ten ihres Verantwortungsbereiches sowie 
bei Bürgern, die sich für eine Tätigkeit im 
Betrieb bewerben, den für den Wohnsitz 
zuständigen örtlichen Rat unverzüglich zu 
informieren.

(3) Die örtlichen Räte haben vor der 
Entscheidung über die Erfassung eine 
gründliche Prüfung der Ursachen und Be
dingungen der kriminellen Gefährdung, 
der Persönlichkeitsentwicklung und der 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse durchzu
führen. Soweit notwendig, sind Ärzte, Psy
chologen, Pädagogen oder andere Fach
kräfte einzubeziehen. Die Prüfung des Vor- 
liegens der kriminellen Gefährdung ist 
durch eine Aussprache mit dem Bürger ab
zuschließen.

(4) Ergibt sich aus der Prüfung, daß 
keine kriminelle Gefährdung vorliegt, aber 
die Notwendigkeit von Erziehungs-, Be- 
treuungs- und Unterstützungmaßnahmen 
besteht, sind die zuständigen Organe bzw. 
Betriebe mit der Realisierung dieser Maß
nahmen und der Berichterstattung darüber 
zu beauftragen.

§ 4
(1) Die Erziehung kriminell gefährdeter 

Bürger erfolgt insbesondere durch Arbeit 
auf der Grundlage eines Arbeitsrechtsver
hältnisses, durch Gewährleistung der Be
rufsausbildung besonders bei jungen Bür
gern und durch Einflußnahme auf eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung.

(2) Für die Verwirklichung der Staat; 
liehen Kontroll- und Erziehungsaufsicht 
gemäß § 249 StGB sind die örtlichen Räte 
verantwortlich. Die Vorsitzenden, Stellver
treter der Vorsitzenden für Inneres oder 
andere für den Bereich Inneres verant
wortliche hauptamtliche Ratsmitglieder der 
örtlichen Räte sind berechtigt, auf der 
Grundlage von Festlegungen über die 
staatliche Kontroll- und Erziehungsauf
sicht gemäß § 249 Absätze 1 und 2 StGB 
oder auf der Grundlage der Entscheidung 
über die Erfassung kriminell gefährdeter 
Bürger Auflagen zur Erziehung und Kon
trolle zu erteilen. Die Auflagen sind mit 
den an der Erziehung Beteiligten abzu
stimmen.

(3) Kriminell gefährdeten Bürgern kön
nen folgende Auflagen erteilt werden:

a) einen durch den örtlichen Rat zuge
wiesenen Arbeitsplatz einzunehmen und 
diesen nicht ohne Zustimmung des ört
lichen Rates zu wechseln,

b) eine begonnene schulische und be
rufliche Aus- bzw. Weiterbildung fortzu
setzen und abzuschließen,

c) einen durch den örtlichen Rat zuge
wiesenen Wohnraum in einer bestimmten 
Frist zu beziehen und diesen oder bisheri
gen Wohnraum nicht ohne Zustimmung des 
Rates zu wechseln,

d) den Umgang mit solchen Personen zu 
unterlassen, deren Einfluß sich ungünstig 
auf die Entwicklung auswirkt,

e) sich nicht in bestimmten Gebäuden, 
Gaststätten oder Örtlichkeiten (Anlagen, 
Plätzen <u. ä.) aufzuhalten,

f) festgelegten Meldepflichten des ört
lichen Rates nachzukommen,

g) Rückstände bei finanziellen Ver
pflichtungen (Unterhalt, Miete, Energie
kosten u. ä.) in einer angemessenen Frist 
zu begleichen und den Nachweis darüber 
dem örtlichen Rat vorzulegen,

h) die Aufwendungen für die Familie 
zu sichern, Unterhalts- und anderen Ver
pflichtungen nachzukommen und den 
Nachweis darüber dem örtlichen Rat vor
zulegen,

i) sich einer notwendigen fachärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen,

j) einer ärztlich festgelegten Heilbe
handlung bei Alkoholmißbrauch mit Ver
dacht auf Trunksucht oder bei Mißbrauch 
von Suchtmitteln nachzukommen und die 
ärztlichen Anweisungen strikt einzuhalten.

(4) Die Auflagen sind den kriminell ge
fährdeten Bürgern schriftlich mit Rechts
mittelbelehrung zur Kenntnis zu geben.

(5) Die Auflagen sind den zuständigen 
Leitern der Betriebe und Vorständen der 
Genossenschaften zu übergeben. Diese sind 
verpflichtet, in Abstimmung mit den ge
sellschaftlichen Kräften des Betriebes 
wirksame Maßnahmen zur Durchsetzung 
der Auflagen und zur Unterstützung des 
Erziehungsprozesses zu treffen und inner
halb von 14 Tagen die zuständigen ört
lichen Räte darüber zu informieren.

(6) Die kriminell gefährdeten Bürger 
sind verpflichtet, sich gemäß den Normen 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu


